
Anlage 2:  

Zusatzinformationen zur Relevanz der Bewirtschaftungsziele 

 

A. Qualität der aquatischen Ökosysteme 
Die Elbe gilt als naturnaher Fluss, der durch ein komplexes Schutzgebietsystem 
geschützt werden soll (Dörfler, 2004), bestehend aus:  
 
• 222 Naturschutzgebiete (IKSE) 
• 32 Natura – 2000 - Gebiete der EU (FFH-Gebiete) 
• 10 Europäische Vogelschutzgebiete 
• Nationalpark Sächsische Schweiz 
• UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe mit 400 Elb-km 
• UNESCO-Welterbe Elbtal bei Dresden mit 22 Elb-km 
• UNESCO-Welterbe Dessau-Wörlitz mit 45 Elb-km 
 
Die Qualität der aquatischen Ökosysteme soll mit Hilfe der WRRL auf einen guten 
Zustand gebracht werden. Diese Zielsetzung bezieht sich auf alle 
Oberflächengewässer, so dass hier das gesamte Einzugsgebiet einschließlich der 
Küstenzone bis Helgoland berücksichtigt werden kann.  
Die Erhaltung aquatischer Ökosysteme wird auch durch das Netz Natura 2000 
gestützt. Es besteht aus den Gebieten der Fauna-Flora Habitatrichtlinie 
(92/43/EWG) und der Vogelschutzrichtline (79/409/EWG). Diese Schutzgebiete 
dienen im Wesentlichen dem Schutz der in den Anhängen I und II der FFH-
Richtlinie aufgeführten Lebensraumtypen und Arten gemeinschaftlicher 
Bedeutung sowie der in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie genannten Vogelarten 
und weiteren regelmäßigen auftretenden Zugvogelarten in den Mitgliedsstaaten. 
Im deutschen Einzugsgebiet ist der größte Teil des Hauptelbestroms als FFH 
Gebiet ausgewiesen. Eine Ausnahme bildet hier die nähere Umgebung 
Hamburgs. Eine geringere Dichte findet sich auch in den Nebenflüssen.  
Die Mitgliedstaaten sind gefordert, die nötigen Erhaltungsmaßnahmen 
festzulegen und, wo nötig, Bewirtschaftungspläne zu erstellen. Im 
Zusammenhang mit dieser Studie ist u.a. auf den Schutz wandernder 
benthischer Fische hinzuweisen, die aufgrund unterschiedlicher 
Wanderreichweiten in verschiedenen Gebieten durch kontaminierte Sedimente 
exponiert werden können.  
Biomagnifikation entlang der Nahrungskette bei Aufnahme kontaminierter Fische 
durch Vögel fällt in den Regelungsbereich der Vogelschutzrichtlinie. 
Vogelschutzgebiete erstrecken sich über weite Gebiete entlang der mittleren und 
der unteren Elbe. In der südlichen Umgebung von Hamburg ist kein 
zusammenhängendes Gebiet ausgewiesen worden.  
Die Richtlinie 78/659/EWG des Rates vom 18. Juli 1978 über die Qualität von 
Süßwasser, das schutz- oder verbesserungsbedürftig ist, um das Leben von 
Fischen zu erhalten, fordert konkrete Maßnahmen zum Schutz und zur 
Verbesserung der Umwelt, um den Lebensraum der Fische vor Verunreinigung 
zu bewahren. Insbesondere wird genannt, dass es unter ökologischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten erforderlich ist, die Fischpopulationen vor den 
unheilvollen Folgen des Einleitens von Schadstoffen in die Gewässer zu 
bewahren.  
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Die Muschelgewässerrichtlinie 79/923/EWG in der kodifizierten Fassung vom 
13.11.2006 betrifft die Qualität von Muschelgewässern und ist auf 
Küstengewässer und Gewässer mit Brackwassercharakter anzuwenden, die von 
den Mitgliedstaaten als schutz- oder verbesserungsbedürftig bezeichnet werden, 
um Muscheln und Schnecken (Bivalvia und Gastropoda) Lebens- und 
Wachstumsmöglichkeiten zu bieten und auf diese Weise zur Qualität der vom 
Menschen unmittelbar verzehrbaren Muschelerzeugnisse beizutragen. 
Im Elbeeinzugsgebiet sind nur einige kleine Nebenflüsse < 5000 km2 als 
Fischgewässer ausgewiesen.  
Als Muschelgewässer ist nur das Gebiet W VII im schleswig-holsteinischen Teil 
der Elbmündung genannt worden.  
 
B. Schutz der menschlichen Gesundheit 
Der Schutz der menschlichen Gesundheit betrifft das gesamte Elbeeinzugsgebiet. 
Eine Exposition über Trinkwasser, das durch Partikel-gebundene Schadstoffe 
kontaminiert wurde, ist nicht zu erwarten, da die Trinkwasserversorgung entlang 
der Elbe durch Uferfiltration gewährleistet wird.  
Die Gebiete, in denen es zum Eintrag der Kontamination in die 
Nahrungsmittelkette, die zur Exposition des Menschen führt, kommt, lassen sich 
identifizieren:   
Die Exposition von Agrarflächen, die zum Ackerbau, zur Milchkühhaltung oder als 
Grünland genutzt werden, gegenüber kontaminierten Sedimenten erfolgt im 
Gebiet der Flussauen, die insbesondere in der mittleren Elbe, also zwischen 
Dommitzsch und Schnackenburg, und entlang der Mulde und der Saale zu finden 
sind (Abb. 1). Die Verteilung der Nutzung auf die Fläche gibt Tabelle 1 wieder. 
 
Tab. 1: Flächen und Nutzung aktiver Auen im Gebiet des Biosphärenreservats, 
entlang der Mulde und der Saale (Anonymous, 2005; Nestmann & Büchele, 
2002; Schmidt, 2005)  
  Gesamt Ackerbau Grünland 
Mulde Sachsen 95 38.95 26.60 
 Sachsen-Anhalt 41.41 10.89 16.98 
Saale Sachsen-Anhalt 89 46.22 30.53 
 Biosphärenreservat 1025 149.65 493.025 
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Abb. 1: Erfasste Überflutungsflächen (Summe rechtes+linkes Vorland in ha/lfd. 
km, (entspricht einer Vorlandbreite von 1000 m)) entlang der mittleren Elbe im 
GIS. Aus II-3 Büchele et al.: Geometrie und Morphologie der Elbe (Ist-
Zustandserfassung von Einzelparametern in Längs- und Querprofil). 
 
Bezüglich der Fischerei in der Elbe ist in den Berichten zur WRRL von keinem 
Teileinzugsgebiet ein Gebiet zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer 
Arten ausgewiesen worden. Insgesamt ist die Binnenfischerei in Deutschland 
gegenüber der Küsten- und marinen Fischerei von untergeordneter Bedeutung. 
Tabelle 2 gibt die Zahl der Betriebe in den einzelnen Bundesländern mit Anteilen 
am EEG wieder, die Fluss- und/oder Seefischerei betreiben. Dabei ist die 
Information, ob diese im EEG der Elbe ausgeübt wird, nicht verfügbar. 
Für den eigenen Konsum ist das Angeln in der Elbe an vielen Gebieten gestattet. 
Ein weiträumiges Angel- und Verzehrverbot von Elbefischen besteht zurzeit 
nicht. 
 
 
 
Tab. 2: Betriebe ausübender Fluss- und/oder Seenfischerei in den Bundes-
ländern mit Anteilen am Elbeeinzugsgebiet (Statistisches Bundesamt, 2004) 
 

 Betrieb ausübender Fluss- 
und/oder Seenfischerei 

Niedersachsen 17 
Schleswig Holstein 32 

Hamburg 4 
Sachsen-Anhalt 13 
Brandenburg 114 

Sachsen 8 
Thüringen 3 
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C. Qualität der von aquatischen Systemen abhängigen Landökosysteme 
Auch hier sind hauptsächlich die Überschwemmungsgebiete der aktiven Auen 
betroffen (siehe Abbildung 2-1). Mehr als 85% der natürlichen 
Überschwemmungsflächen entlang der Elbe sind durch Deichbau von der 
regelhaften, jährlichen Überflutung abgeschnitten. Lediglich <15% sind noch als 
aktive Auen, d. h. dem Überflutungsgeschehen und damit dem Sediment- und 
Schadstoffeintrag ausgesetzt. Auch diese Auen werden überwiegend 
landwirtschaftlich genutzt (Tabelle 2) 
 
D. Beschiffung der Elbe 
Im Bereich wirtschaftlich genutzter Wasserstraßen im Elbegebiet, die neben der 
Elbe auch die Saale, den Nord-Ostsee-Kanal, den Elbe-Lübeck-Kanal und die 
Kanaltrave sowie den Elbe-Seitenkanal umfassen (siehe Abbildung 2), werden 
gegenwärtig 4 % der Verkehrsleistungen der gesamten deutschen 
Binnenschifffahrt abgewickelt. 
Auf der Elbe wurde im Jahr 2002 eine Gütermenge von 1,5 Mio. t transportiert, 
im Jahre 2003 wurden auf Mittel- und Oberelbe ca. 20.000 TEU 
(Standardcontainereinheiten) im Vergleich zu 1,3 Mio. TEU auf dem Rhein 
bewegt (Gohlisch et al., 2005). 

Seeschifffahrts-
straßen (35%)

Seehäfen
(6%)

Binnenwasser-
straßen (3%)

Binnenhäfen 
(1%)

Talsperren (1%)

 
Abb. 2 Verteilung der 46 Mio. m3/a Unterhaltungsbaggermengen des Jahres 
2004 aus deutschen Gewässern (Anonymous, 2004).  
 
Die wirtschaftliche Bedeutung für Hamburg ist dagegen sehr groß. Im Jahr 2006 
nahm der Seegüterumschlag in Deutschlands größtem Seehafen insgesamt um 9 
Mio. t (7,3 Prozent) zu und erreichte mit rund 135 Mio. t einen neuen 
Umschlagrekord (Information: www.hafen-hamburg.de). Hauptwachstumsträger 
war der Containerverkehr. Im Containerumschlag wurden 89,5 Mio. t bzw. 8,9 
Mio. Container (TEU) in Hamburg gelöscht und geladen. Dies entspricht einem 
Wachstum von 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.  
 
Unterhaltungsbaggerungen sind notwendig, um die Befahrbarkeit der 
Wasserstraßen aufrecht zu erhalten. Im Jahr beliefen sich diese in allen 
Bundeswasserstraßen auf 46 Mio. m3/a. Dabei fallen auf die größtenteils Tiden-
beeinflussten Seehäfen und Seeschiffahrtsstraßen zusammen 41 %, während 
Binnenwasserstraßen und Binnenhäfen zusammen nur 4 % ausmachen. Von 
2002 bis 2006 wurden entsprechend der Koalitionsvereinbarung auf 
Bundesebene vom 16. Oktober 2002 an der Elbe „Ausbaumaßnahmen oder in 
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ihren Auswirkungen vergleichbare Unterhaltungsmaßnahmen“ nicht umgesetzt. 
Stattdessen sollten Baggerarbeiten an der Ober- und Mittelelbe primär der 
Reparatur der Hochwasserschäden der Elbeflut von 2002 und der Unterhaltung 
des Wasserweges dienen. Entsprechend der Antwort der Parlamentarischen 
Staatssekretärin Karin Roth auf die Anfrage von Jan Mücke, Mitglied des 
Bundestages, vom 4. Juli 2006 waren auch zu jenem Zeitpunkt keine 
Ausbaumaßnahmen geplant, Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen sollten 
fortgesetzt werden. Welchen Umfang diese Unterhaltungs- und 
Reparaturmaßnahmen bezüglich des Baggergutaufkommens pro Jahr haben, ist 
diesen Autoren nicht bekannt, es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass diese 
Baggergutmengen sehr viel geringer als die im Hamburger Hafen anfallenden ca. 
10 Mio. m3/2006 sein werden. Das anfallende Baggergut wird, soweit den 
bestehenden Regelungen nach möglich, in die fließende Welle umgelagert.  
 

 
 
Abb. 3.: Überblick über im Elbeeinzugsgebiet ausgewiesenen 
Bundeswasserstraßen 
 


